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§ 8 GVOG 1997 Kostenersatze und
Beitrage

GVOG 1997 - Steiermarkisches Gemeindeverbandsorganisationsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Zur Deckung des Aufwandes des Gemeindeverbandes sind zunachst dessen eigene Einnahmen heranzuziehen. Der
durch diese Einnahmen nicht zu deckende Aufwand kann auf die verbandsangehdrigen Gemeinden umgelegt werden.
Naheres hat die Satzung zu regeln und festzulegen, nach welchen Grundsatzen die Kostenumlegung zu erfolgen hat.
Hiezu konnen insbesondere die Einwohnerzahlen der Gemeinden, die Finanzkraft, der Nutzen der einzelnen
Gemeinde, die Anzahl der Verwaltungsakte u. dgl. herangezogen werden.

(2) Die Satzung kann vorsehen, daR die Mitgliedsgemeinden monatliche Vorauszahlungen der Kosten gegen
nachtragliche jahrliche Verrechnung leisten. In der Vorauszahlung mehr als drei Monate saumige Gemeinden oder
Gemeinden, die mit ihrer Entrichtung der Kosten Uberhaupt mit mehr als drei Monaten im Verzug sind, kann von der
Aufsichtsbehdrde mit Bescheid die Kostentragung tUber Antrag des Verbandsvorstandes vorgeschrieben werden.

(3) Fur die Benutzung ihrer Einrichtungen, Anlagen und Anstalten kdnnen die Gemeindeverbande durch Verordnung
Beitrage festsetzen. Die Beitrage missen mindestens kostendeckend sein und durfen das doppelte Erfordernis fur die
Errichtung, Erhaltung und den Betrieb der Einrichtungen nicht Ubersteigen.

In Kraft seit 01.11.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 8 GVOG 1997 Kostenersätze und Beiträge
	GVOG 1997 - Steiermärkisches Gemeindeverbandsorganisationsgesetz


